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	(
Technische Umweltkontrolle und Sicherheitswesen
Kraftfahrwesen und Sicherheitsdienst

Bearbeiter: Dr. F. Schabkar
Tel.:
(0316) 877-2942
Fax:
(0316) 877-4659
E-Mail: fa17c@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

	GZ: 
	FA17C 
	     
	     
	Graz, am 29. April 2002

	Ggst.:
	Eintragung von Fahrzeugänderungen 

in den Typenschein oder den Einzelgenehmigungsbescheid

auf Grund der Vorlage eines TÜV- oder Ziviltechnikergutachtens 


Allgemeine Angaben im Gutachten:

1. Name und Anschrift des Zulassungsbesitzers bzw. Antragstellers.

2. Fabrikat und Type des Fahrzeuges.

3. Fahrgestellnummer des Fahrzeuges.

4. Geschäftszahl des Gutachtens.

5. Ort und Datum der Durchführung der Prüfung.

6. Datum der Erstellung des Gutachtens.

7. Eigenhändige Unterschrift des Gutachters.

8. je 3 Fotos (von links vorne und rechts hinten) vom umgebauten Fahrzeug für Akt u. Kontrollblatt.

9. Erstellung eines entsprechenden Kontrollblattes (siehe Anhang)

1. Reifen - Felgenkombination

Im Gutachten muß enthalten sein:

1. Reifendimension mit Angabe des Loadindex, Geschwindigkeitsindex (wenn die Verwendung auf eine bestimmte Reifenmarke eingeschränkt ist, ist diese anzuführen).

2. Erfolgt keine Fabrikatsbindung, ist bei der Anbauprüfung auf die maximal zulässige Reifenbreite hinzuweisen.

3. Hersteller der Sonderräder mit Felgentyp, Felgendimension mit Einpresstiefe und Prüfnummer (z.B. KBA - Nr.).

4. Anführen des Festigkeitsgutachtens des Sonderrades, welches der Anbauprüfung zu Grunde liegt, bzw. ob im Gutachten des Sonderrades bereits eine Anbauprüfung vorgenommen wurde.

5. Ob bzw. welche Zentrierringe dafür verwendet werden.

6. Werden Spurverbreiterungen (Distanzscheiben) verwendet, sind Fabrikat / Kennzeichnung und Dicke in mm angeben.

7. Zusätzlich erforderliche Radabdeckungen anführen. 

      Ausführung dieser Zusatzradabdeckungen angeben (z.B. Gummiradlaufleisten, 

      GFK-Teile, usw.).

8. Angabe der effektiven Spurweiten an VA bzw. HA

9. Angabe von Auflagen für den Zulassungsbesitzer wie z.B.:

      Schneekettenbetrieb möglich ja/nein,

      Reifenfülldruckhinweise, Hinweise zum Auswuchten der Sonderräder bzw.

      welche Ventile verwendet werden müssen.

Prüfungsumfang:

· Der Untersuchungsumfang muss sich an den Kriterien des VdTÜV - Merkblattes Nr. 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N - Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“ (Ausgabe Mai 2000) Anhang I, orientieren.

· Durchführen von  Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen.

· Freigängigkeitsprüfung ist nach VdTÜV 751 I.5.1.4 vorzunehmen (statische u. fahrdynamische Prüfung )

· Die Radabdeckung muß der EG-Richtlinie 78/549 i.d.F. 94/78 entsprechen

· Für Fahrzeuge, bei denen die Spurverbreiterung mehr als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt, muss die Festigkeit des Fahrwerks nach Abschnitt I.5.2 des VdTÜV Merkblattes 751 (5/2000) positiv geprüft werden

2. Fahrwerksfedern:

Im Gutachten muß enthalten sein:

1. Der Hersteller der Federn.

2. Prüfzertifikat anführen (ABE, TÜV, usw.)

3. Die Kennzeichnungen der Federn an VA und HA.

4. Die Windungszahl.

5. Die Farbe der Federn.

6. Originalstoßdämpfer oder geänderte Stoßdämpfer ( bei geänderten Dämpfern - Marke/ Type u. Kennzeichnung angeben).

7. Die zulässigen Achslasten sind zu beachten.

8. Bekanntgabe des Einfederweges (Restfederweg mind. 25 mm) sowie des Ausfederweges 

(mind. 50 mm).

9. Angaben über Einstellung der Fahrwerksgeometrie,

10. Angabe über Spielfreiheit der Federn (Federvorspannung).

11. Bestätigung über die nachträgliche Einstellung der Scheinwerfer.

12. Bestätigung der Einstellung eines allfälligen lastabhängigen Bremskraftreglers an der HA.

13. Angabe von diversen Kontrollmaßen:  zur nachträglichen Kontrolle !!


( Angaben über die Bodenfreiheit an der tiefsten Stelle der Fahrzeugunterseite.

               (tiefsten Punkt angeben - mindestens 110 mm) Messung nach VdTÜV 751 II.

               5.1.9

( Abstand Fahrbahn zur Scheinwerferunterkante und Heckleuchtenunterkante.


( Bekanntgabe der größten Fahrzeughöhe.


Weitere mögliche Kontrollmaße:


( Abstand Türkante zur Fahrbahn.


( Abstand Radbogenmitte zur Fahrbahn.


( Radmitte bis Radbogen ( reifenunabhängiges Maß )


Prüfungsumfang:

· Prüfgrundlage ist das VdTÜV - Merkblatt Nr. 751 " Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N - Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit. ( Ausgabe Mai 2000 Anhang II ). 

· Das Fahrzeug muß einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen werden, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wird.

3. Gewindefahrwerke:

Analog zu Punkt 2 Fahrwerksfedern müssen zusätzlich:

1. Angabe der Kennzeichnung der Vorfeder, der Hauptfeder sowie des Federbeines bzw. der Stoßdämpfer. 

2. Angabe der Restgewindelängen an der Vorder u. Hinterachse (ohne Berücksichtigung der Sicherungselemente).

3. Die Art der Sicherung gegen eine nachträgliche Verstellung des Schraubfahrwerkes (z.B.: Kontrollring mit Abreißschraube)

im Gutachten angeführt sein.

Prüfungsumfang:

Analog zu Punkt 2 Fahrwerksfedern.

4. Lenkräder

Im Gutachten muß enthalten sein:

1. Hersteller des Lenkrades mit Lenkradtyp

2. Kennzeichnung des Lenkrades.

3. Prüfzertifikat angeben ( ABE, TÜV,...) 

4. Lenkraddurchmesser in mm (Außendurchmesser mindestens 300 mm)

5. Uneingeschränkte Sicht auf Armaturen, wie Geschwindigkeitsmesser bzw. Kontrollleuchten muß gegeben sein. Im Fahrverhalten darf keine Verschlechterung - auch im Zusammenhang mit weiteren Änderungen - auftreten.

6. Angabe, ob Fahrzeug original mit Airbag bzw. ESP ausgestattet ist, ansonsten können nur solche Lenkräder verbaut werden, die mit einem Airbag ausgestattet sind und die das ESP unterstützen.

7. Angabe über verwendete Exzenterringe (Beschreibung)

Prüfungsumfang:

· Das Fahrzeug muß einer eingehenden Fahrerprobung unterzogen werden, bei der das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wird.

· Die Sicht auf den Geschwindigkeitsmesser bzw. die Kontrollleuchten darf durch das Lenkrad nicht eingeschränkt werden.

· Die Funktion der akustischen Warnvorrichtung muß bei Fahrzeugen, die diese im Lenkrad integriert haben, erhalten bleiben.

· Die Funktion eines allfälligen Airbags bzw. des ESP muß gewährleistet sein.

5. Scheinwerferblenden - Motorhaubenverlängerung

Im Gutachten muß enthalten sein:

1. Hersteller der Scheinwerferblende bzw. Motorhaubenverlängerung

2. Kennzeichnung der Scheinwerferblende bzw. Motorhaubenverlängerung

Prüfumfang:

· Prüfung hinsichtlich Betriebssicherheit, der äußeren Gestaltung (scharfkantig) sowie der Splittersicherheit

· Prüfung der lichttechnischen Eigenschaften (Abdeckung des Lichtkegels der Scheinwerfer, usw. )

6. Spoiler - Seitenschweller - Heckscheibenblende - Heckflügel - Kühlergrill usw.

Im Gutachten muß enthalten sein:

1. Hersteller und Type der Anbauteile.

2. Prüfzertifikate anführen ( ABE, TÜV,....)

3. Kennzeichnung der Anbauteile mit Angabe der Prüfnummern.

4. Prüfung der Bodenfreiheit gem. VdTÜV - Merkblatt 751

Prüfumfang:

· Die Prüfung von Luftleiteinrichtungen an PKW und PKW-Kombi hat zu erfolgen.

· Prüfung der Betriebsfestigkeit bis zur Höchstgeschwindigkeit.

· Prüfung auf Zugänglichkeit der Abschleppvorrichtungen.

· Prüfung hinsichtlich der äußeren Gestaltung (Scharfkantigkeit) sowie der Splittersicherheit

7. Einarmscheibenwischer

Im Gutachten muß enthalten sein:

1. Hersteller des Einarmscheibenwischers.

2. Prüfzertifikat anführen (ABE, TÜV, usw.)

3. Kennzeichnung des Einarmscheibenwischers.

4. Länge des Wischerarmes, sowie des Wischerblattes in mm.

5. Endstellung des Wischerarmes (links/rechts).

Prüfumfang:

· Funktion des Scheibenwischers bzw. Scheibenwaschanlage.

· Prüfung des Scheibenwischers und des vom Wischer freigehaltenen Sichtfeldes gem. EG-Richtlinie 78/318 i.d.F. 94/68

8. Sitze bzw. Sitzverankerung (Konsole)

Im Gutachten muß enthalten sein:

1. Hersteller des Sitzes

2. Prüfzertifikat anführen (ABE, TÜV, usw.)

3. Kennzeichnung des Sitzes (Type, usw.)

Prüfumfang:

· Prüfung des Sitzes bzw. Verankerung entsprechend der  EG-Richtlinie 74/408 i.d.F. 96/37

· die Sitze müssen in Längsrichtung verstellbar sein, die Sitzlehne sowie die Kopfstützen müssen ebenfalls der Körperform angepasst werden können.

Werden Anbauteile einzeln oder mehrere gleichzeitig verbaut, so ist das Zusammenspiel dieser Anbauteile im Gesamten zu beurteilen, und die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges zu bescheinigen.


Allgemeine Bedingungen:

· Diese Form der Gutachtenerstellung durch TÜV oder Ziviltechniker für eine Eintragung von Änderungen im Genehmigungsbescheid gilt bis auf Widerruf.

· Der Landeshauptmann kann jederzeit stichprobenartige Kontrollen durchführen, d.h. parallel zum vorgelegten Gutachten des Ziviltechnikers wird das entsprechende Fahrzeug zur Prüfung vorgeladen, um die angeführten Fahrzeugumbauten in den Typenschein oder Einzelgenehmigungsbescheid zu übernehmen.

· Sämtliche für die Erstellung des Gutachtens erforderliche Unterlagen, wie ABE od. TÜV-Gutachten, müssen bei der Antragstellung um Eintragung als Beilage angefügt werden, oder es wird vom Ziviltechniker/TÜV sichergestellt, dass diese Unterlagen im Falle einer Nachprüfung greifbar sind.

Kontrollblatt:
Erzeuger und Type des Fahrzeuges:

............................


Fahrgestell-Nr.:
............................

Federn:
Fabrikat:  ....................    Fahrzeughöhe:  .........  mm        Bodenfreiheit (mind.): ........  mm

Type:
vorne:  Vorfeder: .................
Hauptfeder:  ........................
Farbe:  .........................


hinten: Vorfeder: .................
Hauptfeder:  ........................
Farbe:  .........................


Windungszahl:  Vorfeder: VA: .... / HA: ......          Hauptfeder: VA: .... / HA: ......


Drahtstärke:      Vorfeder: VA: .... / HA: ......          Hauptfeder: VA: .... / HA: ......

Federbeine / Stoßdämpfer:  vorne: ............................       hinten: ............................

Art der Kontrolleinrichtung:   ..............................................................................

Kontrollmaße:  (ohne Berücksichtigung des Begrenzungsringes)

Abstand Sicherungsringunterkante - Gewindeende:
vorne:  .......... mm    hinten:  ............. mm


Abstand Fahrtrichtungsanzeigerunterkante:
vorne:  .......... mm    hinten:  ............. mm


Abstand Scheinwerfer-/Schlußleuchtenunterkante:
vorne:  .......... mm    hinten:  ............. mm


Abstand Radmitte - Radbogen: (nur zusätzlich)
vorne:  .......... mm    hinten:  ............. mm


Abstand Türunterkante (Bereich B-Säule)
....................  mm

Rad/Reifen-Kombination:

Bereifung:
Dimension:
vorne:   ...................................
Fabrikat:  .........................................



hinten:  ...................................
Fabrikat:  .........................................

Leichtmetall- / Stahlfelgen:

vorne / vorne und hinten:

Fabrikat:  .........................   Type / KBA - Nr.:  ..........................   Dimension:  ..................  ET:  .....  mm

hinten:

Fabrikat:  .........................   Type / KBA - Nr.:  ..........................   Dimension:  ..................  ET:  .....  mm

Spurweite:   vorne:   ................   mm        hinten: ................   mm

Frontspoiler:

Fabrikat / Type:   .........................................................

Heckspoiler:

Fabrikat / Type:   .........................................................

Heckschürze:

Fabrikat / Type:   .........................................................

Seitenschweller:

Fabrikat / Type:   .........................................................

Radabdeckungen:

Fabrikat / Type:   .........................................................

........   weiters sollten hier sämtliche, nicht dem Serienzustand entsprechenden Fahrzeugteile 

angeführt werden

Unterschrift 




Abschließend muß in jedem derartigen Gutachten auf folgenden Absatz bzw.  Gesetzesstelle verwiesen werden u. dazu gutachtlich folgende Aussage getroffen werden:





Durch die am gegenständlichen Fahrzeug vorgenommene/n Änderung/en It. Gutachten Zl.:............. wird die Verkehrs- und Betriebssicherheit nicht negativ beeinflusst bzw. es wird durch die angeführte/n Änderung/en die Verkehrs- und Betriebssicherheit im Sinne des §33 Abs. 6 KFG 1967 nicht herabgesetzt.
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